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MietR:  Mietzuschlag für Schönheitsreparaturen 
 
 

Der Bundesgerichtshof [v gl .  Besch lus s  vom 30 .  Ma i  2017 ,  A z .  VI I I  ZR  31/17] hat entschie-
den, dass neben der Miete ein Zuschlag für die vom Vermieter durchgeführten 
Schönheitsreparaturen erhoben werden kann. 
 
 

Sachverhalt:  Die Kläger haben von der Beklagten mit Vertrag vom 4. Oktober 2015 
eine 90,89 m2 große Wohnung angemietet. Nach § 3 des Mietvertrages ist neben ei-
ner "Grundmiete" von € 421,83 und einer Betriebskostenvorauszahlung von € 148,00 
ein monatlicher "Zuschlag Schönheitsreparaturen" in Höhe von € 79,07 zu zahlen. In § 
7 des Mietvertrages ist geregelt, dass der Vermieter die Ausführung der Schönheits-
reparaturen übernimmt und der dafür in der Miete enthaltene Kostenansatz sich auf 
derzeit € 0,87 je qm monatlich belaufe. Mit der Begründung, die Vereinbarung sei 
unwirksam, begehrte der Mieter die Rückzahlung. 
 
 

Gründe: Der gem. § 3 des Mietvertrags zu zahlende "Zuschlag Schönheitsreparatu-
ren" (79,07 €) neben der Hauptmiete ist als Preis(haupt)abrede einzuordnen und un-
terliegt nicht nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der Kontrolle auf ihre inhaltliche Angemes-
senheit. Dieser Zuschlag ist ungeachtet des gesonderten Ausweises neben der 
"Grundmiete" ein Entgelt für die Hauptleistungspflicht (Gebrauchsgewährungs- und 
Gebrauchserhaltungspflicht) des Vermieters. 
 
Es liegt auch kein Fall eines Umgehungsgeschäfts nach § 306a BGB vor. Für die Wirk-
samkeit dieser Regelung ist es unerheblich, ob die Wohnung renoviert oder in unre-
noviertem Zustand überlassen wird. Eine unrenovierte Wohnung kann nur überlassen 
werden, wenn ein angemessener Ausgleich entsprechend der Rechtsprechung des 
BGH gewährt wird.  
 
Die Ausweisung eines "Zuschlags Schönheitsreparaturen" hat für das Mietverhältnis 
rechtlich keine Bedeutung und stellt beide Mietvertragsparteien nicht anders, als 
wenn sogleich eine um diesen Zuschlag höhere Grundmiete ausgewiesen wäre. In 
beiden Fällen hat der Mieter den Gesamtbetrag zu entrichten und zwar unabhängig 
davon, ob und welcher Aufwand dem Vermieter für die Durchführung von Schön-
heitsreparaturen tatsächlich entsteht; es handelt sich mithin um einen bloßen (aus 
Sicht des Mieters belanglosen) Hinweis des Vermieters auf seine interne Kalkulation. 
Im Hinblick auf spätere Mieterhöhungen gehört der Zuschlag zur Ausgangsmiete, die 
mit der ortsüblichen Vergleichsmiete zu vergleichen ist. Ähnlich wird nach der Recht-
sprechung des Senats bei Wegfall der Preisbindung einer Wohnung verfahren, in der 
der Mieter während der Dauer der Preisbindung einen gesondert ausgewiesenen 
Zuschlag für die Schönheitsreparaturen gezahlt hat [v gl .  Senatsu r te i le  vom 16 .  Jun i  2010  

-  V I I I  ZR  258/09 ,  NJ W 2011 ,  145  Rn .  13  f f . ;  vom 9 .  Nov ember  2011 -  V I I I  ZR  87/11 ,  NJ W 2012 ,  145  
Rn .  20   ]. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260001377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313802010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313802010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313802010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_13
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301972011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301972011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/eln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301972011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_20
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Ein Beispiel für eine Formularklausel in einem Mietvertrag für derartige Regelungen 
bietet der Mietvertrag des Haus & Grund Worms-Alzey. Hier ein Auszug: 
 
Tragen Sie hier den Betrag ein, der auf die Renovierung entfällt 
 
 

 
 
Kreuzen Sie unter § 7 Ziff. 2 an, dass der Vermieter die Schönheitsreparaturen gem. 
nachfolgend Ziff 4 ausführt: 
 
 

 
 
 
Das regelt die § 7 Ziff. 4 des Vertrages: 
 

 
 
 

Fazit: Der BGH bewertet den Renovierungszuschlag als Teil der Miete. Das ist konse-
quent, wenn die Schönheitsreparaturen als Bestandteil der Miete verstanden wer-
den. Der weitere Hinweis, das der Zuschlag bei Mieterhöhungen zu berücksichtigen 
sei, ist nicht nachvollziehbar, berücksichtigen die Mietspiegel in aller Regel, dass ne-
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ben der in den Tabellen ausgewiesenen Miete die Schönheitsreparaturen vom Mie-
ter zu tragen sind, also die Beträge ohne Berücksichtigung von Schönheitsreparatur-
leistungen des Mieters ausgewiesen werden. 

HJL.17.011 


